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Anlage 14.

Bericht
des Provinzialausschusses,

über

die Ausführung des Beschlussesdes 40. Provinziallandtages, betreffend die
Ausgabe vou Rheinprovinz-Anleihescheinen.

In seiner Sitzung vom 12. März 189? beschloß der 40. Provinziallandtag:
I. Den Proviuzialcmsschußzu ermächtigen, die sämmtlichen noch im Umlaufe befindlichen

4°/»igm Rhciuprovinz-Auleiheschememit der Maßgabe zu kündigen, daß den Inhabern derselben
freigestellt wird, binnen einer vom Provinzicilausschussezu bestimmendenFrist die Anleihescheine
entweder zur Baareinlösungim Nominalwerthe oder zur Abstempelung auf einen Zinsfuß von
3'/2°/, einzureichen, sodann das Allerhöchste Privilegium zur Herabsetzung des Zinsfußes von 4«/,
auf 3'/2«/o sowohl für die im Umlauf als auch die im Besitze der Landesbank befindlichen 4°/<>igcn
Anleihescheine nachzusuchen und die von der KöniglichenStaatsregierungbezüglich des Umwand¬
lungsgeschäftes etwa gefordertenErklärungenabzugeben, eudlich thunlichstdahin zu streben, daß
für die jetzt noch vorhandenen 4«/<>igen Anleihescheine eine Aufschiebung der Tilgung thunlichstbis
zum 1. Oktober 1907 und eine dementsprechend«:Unkündbarkeit derselbengenehmigtwerde;

II. den Provinzialausschuß
1. zu ermächtigen, das Privilegium zur Ausgabe von 50 Millionen Mark Rhcinprovinz-

Anleihescheine zur Verstärkung der Betriebsmittelder Landesbank der Rhcinprovinz
nachzusuchen und die Verzinsungund sonstigen Modalitätendieser Anleihe festzusetzen,

2. zu beauftragen, bei der Staatsregierungdahin vorstellig zu weiden, daß
a) der Landesbauk der Rheinprovinz das Recht eingeräumt werde, Rheinprovinz-

Anlcihcscheine bis zum Belaufe der von der Landesbauk ausgegebenenDarlehen
nach den vom ProvinzialausschussefestzusetzendenModalitätenauszugebenund mit
der Staatsregierungdie erforderlich erscheinendenFestsetzungen über die Bedingungen
dieser Rechtsgewähruugzu treffen,

K) für künftige Ausgabenvon Rheinprovinz-Auleihcscheineneinschließlich der jetzt zu
beantragenden die Verpflichtung zur Tilgung derselben solangeund insoweit in
Wegfall kommt, als sie durch die aus deren Erlös ausgegebenenDarlehen der
Lllndcsbankgedeckt sind,

«) der Lcmdesbankdas Recht eingeräumt wird, für die von jetzt ab auszugebenden
Rheinprovinz-Anleihescheine den Inhabern eine 10jährige Unkündbarkeit zu gewähr¬
leisten mit der Maßgabe jedoch, daß der Betrag der so unkündbargestellten
Anleihescheine niemals den Bettag der von der Landesbank ausgegebenen Darlehen,
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welche ebenfalls auf 10 Jahre unkündbar gestellt sind, übersteigen und eine
Unkündbarkeitder Darlehen über 10 Jahre hinaus nicht bedungen werden darf.

Das Ergebniß der Verhandlungen mit der Königlichen Staatsregierung ist folgendes:

Zu Nr. I. Dem Antrage auf Konvertirung der 4°/»igen Anleihen wurde durch Wer¬
ten Erlaß vom 12. März 189? entsprochenund demnach der Zinsfuß für die noch im

Umlauf befindlichen Stücke der III. und IV. Emission auf 3'/2°/° herabgesetztund diejenigen
Stücke, welche bis zum 31. Dezember189? zur Abstcmpelungauf 3'/»°/° nicht eingereicht wurden,
zum 1. April 1898 zur baaren Einlösung gcküudigt. Das Ergebniß dieser Finanzoperation war,
daß von der im Umlauf befindlichen Gcsammtsummcvon 6 782 500 Mark

zur Abstcmpelunggelangten ......... 6 440000 Mark
zur Baareinlösung ............ 121500 „
und noch rückständig find .......... 221 000 „

Die Aufschiebung der Tilgung der noch im Besitze der Landesbankbefindlichen4°/»igen
Anleihescheine um 10 Jahre erschien nicht angängig.

Zu Nr. II. Da die Königliche Staatsregierung sich nicht abgeneigt zeigte, den unter
II. Nr. 2a und <: erwähnten Anträgen unter gewissen Bedingungen zu entsprechen,war es nicht
mehr erforderlich, unter den bisherigen ungünstigerenBedingungen noch das Privilegium für die
gesammtc Snmmc von 50 Millionen Mark zu beantragen; eine Summe von 10 Millionen erschien
ausreichend.

Das Privilegium zur Ausgabe von 10 Millionen 3'/ü°/«igci Rheinprovinz-Anlcihescheine
XVII. Ausgabe wurde am 25. September 189? ertheilt.

Nach längeren Verhandlungen erfolgte sodann am 20. Mai 1898 das im Jahresbericht
der Laudcsbank für das Etatsjahr 189? (Seite 52) abgedruckte Königliche Privilegium, auf welches
hiermit verwiesen wird.

Aus diesem Privilegium crgiebt sich, daß der Piincipalcmtrag, der dahin ging, daß die
Ausgabe von Rheinprovinz-Anleihescheinennicht mehr von jeweiliger Königlicher Kabinetsordre,
sondern lediglich von dem Bedürfnisse der Landcsbcmkund der Entscheiduug des Provinzial-
ausschusscsabhängig gemacht werden solle, zunächst auf die Dauer vou 10 Jahren genehmigt
worden ist. Desgleichenist die Himusschiebung der Tilgung der Rheinprovinz-Anleihescheincum
10 Jahre unter bestimmtenEinschränkungengenehmigt.

Abgelehnt wurde die wichtige Bestimmung, daß die Landesbank nicht verpflichtet sein
solle, in Zukunft die Rheinprovinz-Anleihescheinc, soweit sie durch Darlehen der Landcsbauk gedeckt
sind, überhaupt zu tilgen.

Immerhin ist das Ergebniß der Verhandlungen mit Freuden zu begrüßen, da es der
Landesbank die Möglichkeit gewährt, die Emissionen von Rheinprovinz-Anlcihescheinenstets nach
der jeweiligenLage des Geldmarktes einzurichten. Schon die erste, auf Grund des neuen Privi¬
legiums gemachte Emission(XVIII.) hatte einen bedeutendenErfolg zu verzeichnen. Da die Lage
des Geldmarktes im Sommer 1898 3'/«°/c>igeEmissionen als auf dem Geldmarkte nahezu
unanbringlicherscheinen ließ< beschloß der Provinzialausschußeine 3'/5°/<><ge Ausgabe.

Der Versuch gelang über alle Erwartungen, indem in wenigen Monaten, in welchen der
Verkauf von sonstigenAnlagepapieren jeder Art notorisch vollständig stockte, über 11 Millionen
Mark dieser Ausgabe ohne jede Schwierigkeitabgesetzt werden konnten.
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Die daraufhin beschlosseneXIX. 3'/2°/°igc Ausgabe wurde unter Zugrundelegung des
8 2 des Privilegiums vom 20. Mai 1898 mit zehnjähriger Unkündbarkcitausgestattet. Leider
darf aber nach jenem § 2 der Erlös dieser Ausgabe lediglichzu Grundkreditgeschäften, nicht aber
für Anleihen der Provinz, ebensowenigfür Anleihen für Civil» und Kirchengemeindenoder
Korporationen verwendetwerden.

Der Geldbedarf für Provinziell- und Kommunalkredit ist aber grade gegenwärtig ein
außerordentlich starker; es beschloß demnach der Provinzialausschuß am 29. November d. I.
angesichts des Erfolges der XVIII. 3'/»°/«igcn Ausgabe die demnächst besonders für die Bedürfnisse
der Prouinzialuerwaltung, für Kommunal- und Korporationskredit erforderlichenMittel wieder
durch eine 15 Millionen Mark umfasscude ^/«"/«ige Ausgabe — die XX. — beschaffen zu lassen.

Selbstredend müssendie ^/««/»igen Anleihen erheblich unter ?»ri begebenweiden; bis
jetzt ist ein Bruttokurs von 97, der übrigens annähernd gleich dem jetzigen Kurse der meisten
erstklassigen 3'/2«/uigeu deutsche» Anlagcwcrthcist, erzielt worden. Bei einem solchen Kurse ergicbt
sich für das dieses Papier kaufcudc Publikum nahezu eine 3 >/2°/oige Verzinsung des Anlagcpreiscs,
daneben aber der große Vortheil, daß, wenn die Ausgabestelle zur Auslosung zu 100 schreiten
möchte, sie zu dem Ausgabckurse3°/° Aufgeld zuzahlen muß, sie dies aber so lange vermeiden
wird, als sie in der Lage ist, am Geldmärkte die zur Tilgung erforderlichen Stücke unter ?ari
anzukaufen. Nach Lage der zeitigenGeldverhältnisseist somit sür dies Papier eine große Sicherheit
gegen Auslosungsgefahr geschaffen und im Auslosungsfalle eine Art Prämie von 3°/« gesichert.

Diese Vortheile sind es, welche dem Papier sofort die Gunst desjenigen Theiles des
Publikums verschafft haben, welcher einen sicheren, ruhigen, wenn auch mäßigen Zinsfuß einem
höheren, aber unsicherenund von Kündigung abhängigen Zinsfüße vorzieht. Ein — allerdings
mehr formaler — Nachtheil der 3'/»°/oigen Ausgaben besteht darin, daß sie ein erhebliches
Disagio bedingen und das Disagio als Passivum der Laudesbankzu behandeln ist. Die Deckung
dieses Disngius muß selbstredend in kurzer Zeit erfolge»; sie erfolgt theilweise durch Zuwendung
von Zinsübcrschüssenan das Disagiokontu, thcilwcise dadurch, daß die Darlehnssucher, welche
Darlehen zu einem Zinsfuße erhalten, welcher billiger ist, als der jeweiligenormale Zinsfuß des
Anlagcmarktes— besondersalso die ländlichen — zum Ausgleich des der Landcsbank entstehenden
Disagios einen entsprechenden Beitrag an das Disagiokonto zu leisten haben.

Diese Einrichtung hat sich schon in den früheren Jahren bewährt, indem durch dieselbe
ermöglicht wurde, daß nicht blos die 3 '/s °/«igen, sondern auch die 3>/«°/<,igcnund sogar die
3°/°igen Rhcinprovinz-Anleihcscheine — letztere 30 Millionen Mark — zum Nennwcrrhc zu Buche
stehen, also bei einer Auslosung derselbenkein Verlust zu buchen ist.

Düsseldorf, den 10. Januar 1899.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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